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1 V Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung 
zur Vermeidung bauzeitlicher Störungen  

Vermeidung von Beeinträchtigungen der Artenaussta ttung von Gehölz - 
und Offenland-Lebensräumen sowie von Gewässern  

1.1 V T1 Zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten und der 
Baufeldfreimachung zum Schutz gehölzbe wohnender 
Arten 

Durchführung der Rodungsmaßnah men nur in der Zeit vom 1. Okto ber 
bis 28. Februar und somit außerhalb der Schonfrist gemäß § 39 (5) 
BNatSchG und in Anlehnung an Art. 16 BayNatSchG als Schutz für 
Gehölz-Lebensstätten. 

1.2 V T1 Zeitliche Beschränkung der Erdarbeiten und der Baufeld -
freimachung zum Schutz von Arten der  Magerwiesen 
sowie geeignete Ver grämungsmaßnahmen  

Entfernung aller möglicherweise als Nistplatz, Quartier oder 
Unterschlupf dienenden Strukturen zwischen dem 01. September und 
28. Februar.  

 

2 V Biotop- und Habitatschutz in der Bauphase 
Minimierung von Beeinträchtigungen der Arten- und Biotopausstattung 
und des Landschaftsbildes 

2.1 V T1 Abgrenzung des Baufeldes durch Bauzäune zum Schutz 
von wertbestimmenden Lebensräumen, Bäumen und 
Habitaten sowie Umsetzung weiterer geeigneter Schutz-
maßnahmen 

Begrenzung des Baufeldes auf das mindestnotwendige Maß und 
Abgrenzung durch ortsfeste Bauzäune. 
Schutz angrenzender Biotope, Gehölzbestände und Lebensräume 
wertbestimmender Tierarten vor Zerstörungen, Beschädigungen und 
Beeinträchtigungen während der Bauphase durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen wie Absperrung mit Bauzaun sowie Stamm- und 
Wurzelschutz gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4. 
Ergänzende Ausstattung der Schutzzäune in Teilbereichen mit 
Reptilienschutzzäunen als Schutz vor Einwanderung von Zaun-
eidechsen in das Baufeld. 
 

 

 

4 G Gestaltungsmaßnahmen auf Tunneldecke und 
Autobahnnebenflächen  

Minimierung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds und der 
Arten- und Biotopausstattung  sowie Wiederherstellung wertbestim -
mender Magerbiotope auf der Tunneldecke  

4.1 G Landschaftliche Gestaltung der Autobahnbegleitflächen 
als offene Grünfläche  im Straßenbegleitgrün  

Landschaftliche Eingrünung und Gestaltung der Autobahnbegleit flächen 
durch die Anlage von Wiesen und Schotterrasen sowie  die Pflanzung 
von Einzelbäumen und kleinen Strauchgruppen.  

4.2 G Landschaftliche Gestaltung  der Autobahnbegleitflächen 
als Versickerungsmulde mit vereinzelten Baumgruppen  

Landschaftliche Eingrünung und Gestaltung der Autobahnbegleit flächen 
im Bereich der Versickerungsmulden durch die Anlage von Wiesen mit 
wechselfeuchten Gras - und Krautfluren. Pflanzung vereinzelter 
gebietseigener Bä ume als Gestaltungselement . 

4.3 G Anlage von Gehölzhecken auf Böschungen und 
Nebenflächen aus Artenschutz- und Landschafts -
bildaspekten 

Landschaftliche Eingrünung und Gestaltung der Autobahnbegleit flächen 
durch die Anlage von Gehölzhecken, die den Wall begrünen und die 
Sichtbarkeit der Autobahn einschränken sowie Pflanzungen von 
Einzelbäumen und Gehölzgruppen zur Begrünung der Lärmschutz -
wände. 
Pflanzung standorttypischer , geeigneter und gebietseigener Baum- und 
Straucharten. 
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